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Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH 
Albrechtstraße 48 
06844 Dessau-Roßlau 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Anwendungsbereich  
Für die Beförderung von Personen und Reisegepäck auf der Strecke der Dessau-
Wörlitzer Eisenbahn (DWE), welche dem öffentlichen Verkehr dienen, sind die 
Vorschriften dieser Allgemeinen Beförderungsbedingungen anzuwenden. 
 
 
§ 2 Züge 
Zur Beförderung dienen die regelmäßig nach Fahrplan oder die nach Bedarf 
verkehrenden öffentlichen Reisezüge. 
 
 
§ 3 Beförderungsbedingungen 
(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung und die Tarife sind die 

Beförderungsbedingungen der Eisenbahn. 
 
(2) Die Eisenbahn kann zugunsten des Reisenden von allen Bestimmungen der 

Abschnitte II bis IV dieser Verordnung in den Tarifen oder durch Vereinbarung 
abweichen. Satz 1 gilt entsprechend für die nach dieser Verordnung 
anzuwendenden, die Haftung der Eisenbahn regelnden Vorschriften des 
Handelsgesetzbuchs. 

 
(3) Die Eisenbahn kann mit Genehmigung der nach Bundes- oder Landesrecht 

zuständigen Verkehrsbehörde in den Tarifen von dieser Verordnung 
abweichende Beförderungsbedingungen festsetzen: 
a.) für einzelne Strecken, Bahnhöfe, Zuggattungen, Züge, Fahrzeuge und 

Abfertigungsarten, wenn besondere Verhältnisse es erfordern; 
b.) der Eigenart des Verkehrsmittels entsprechend, sofern die Tarife Strecken 

zur Beförderung mit anderen Verkehrsmitteln einbeziehen. Die Haftung für 
Verlust oder Beschädigung, außer bei Beförderungen auf Seeschiffs- oder 
Luftstrecken, sowie für Überschreitung der Lieferfrist darf nicht abweichend 
geregelt werden; 

 
(4) Für das Verhalten auf dem Gebiet der Bahnanlagen gelten die Eisenbahn- 

Bau- und Betriebsordnungen. 
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§ 4 Sonderabmachungen 
(1) Die Eisenbahn kann ohne Bindung an die Tarife Entgelte vereinbaren 

(Sonderabmachungen) mit: 
 

1. Unternehmen, Behörden oder vergleichbaren Einrichtungen (Großkunden) 
für die Beförderung ihrer Mitarbeiter, wenn 
a.) der Großkunde sich zum Kauf von im Tarif der Eisenbahn 

vorgesehenen Fahrausweisen für alle oder eine bestimmte Zahl seiner 
Mitarbeiter oder zu einem bestimmten Mindestumsatz innerhalb eines 
vereinbarten Zeitraumes verpflichtet, 

b.) die Fahrausweise an die Mitarbeiter des Großkunden zu den 
Bedingungen weitergegeben werden, die die Eisenbahn mit dem 
Großkunden vereinbart hat; 

 
2. Reiseveranstaltern im Personen- und Reisegepäckverkehr. 

Vergleichbaren Großkunden und vergleichbaren Reiseveranstaltern sind 
jeweils vergleichbare Bedingungen einzuräumen. 

 
(2) Sonderabmachungen sind nur zulässig, wenn der Wettbewerb sie erfordert 

und wenn sie geeignet sind, das Wirtschaftsergebnis der Eisenbahn zu 
erhalten oder zu verbessern. Sonderabmachungen bedürfen der Schriftform. 

 
(3) Andere Sonderabmachungen, durch die Ermäßigungen oder sonstige 

Vergünstigungen gegenüber den tariflichen Entgelten gewährt werden, sind 
unzulässig und nichtig. Sie berühren die rechtliche Wirksamkeit des 
Beförderungsvertrages nicht. Die Entgelte und Beförderungsbedingungen 
richten sich auch in solchen Fällen nach dem Tarif. 

 
 

II.  Beförderung von Personen 
§ 5 Ausschluss von der Beförderung, Bedingte Zulass ung 
(1) Nicht schulpflichtige Kinder vor Vollendung des 6. Lebensjahres können von 

der Beförderung ausgeschlossen werden, sofern sie nicht auf der ganzen 
Fahrstrecke von Personen begleitet werden, die mindestens das 6. Lebensjahr 
vollendet haben; die Vorschriften des Absatzes 2 bleiben unberührt. 

 
(2) Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes oder 

für die Sicherheit der Mitreisenden darstellen oder den Anordnungen des 
Eisenbahnpersonals nicht folgen, können von der Beförderung 
ausgeschlossen werden. Sie haben keinen Anspruch auf Erstattung von 
Fahrpreis oder Gepäckfracht. 

 
(3) Personen mit ansteckenden Krankheiten, die die Gesundheit der Mitreisenden 

gefährden können, werden nur dann befördert, wenn die Gefährdung anderer 
ausgeschlossen ist. 

 
(4) Personen mit geladenen Schusswaffen, es sei denn, dass sie zum Führen von 

Schusswaffen berechtigt sind. 
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§ 6 Fahrausweise 
(1) Für die Beförderung sind die festgesetzten Beförderungsentgelte zu 

entrichten. 
 
(2) Wenn der Tarif nichts anderes bestimmt, muss der Reisende mit einem 

Fahrausweis versehen sein. 
 
(3) Anspruch auf Ausgabe eines Fahrausweises erlischt fünf Minuten vor Abfahrt 

des Zuges. 
 
(4) Der Reisende ist verpflichtet, 
 

a.) Fahrausweise und sonstige Karten (z. B. Zuschlags-, Übergangs-, 
Umwegkarten) entsprechend der Beförderungsstrecke zu entwerten und sich 
sofort von der Entwertung zu überzeugen, sofern der Tarif eine Entwertung 
vor Betreten des Bahnsteigs oder bei Betreten des Zuges vorschreibt; 

b.) Fahrausweise und sonstige Karten nach Beendigung der Fahrt bis zum 
Verlassen des Bahnsteiges einschließlich der Zu- und Abgänge 
aufzubewahren; 

c.) Fahrausweise und sonstige Karten dem Kontrollpersonal auf Verlangen 
vorzuzeigen und auszuhändigen; 

d.) bei der Prüfung der Fahrausweise unaufgefordert dem Kontrollpersonal zu 
melden, dass vor Antritt der Reise ein gültiger Fahrausweis nicht gelöst 
werden konnte, weil ein Fahrkartenschalter oder Fahrkartenautomat nicht 
vorhanden, nicht geöffnet oder nicht betriebsbereit war. 

 
(5) Ist der Fahrgast beim Betreten des Fahrzeuges nicht mit einem für diese Fahrt 

gültigen Fahrausweis versehen, weil er an einem Haltepunkt der DWE 
zusteigt, an dem kein Erwerb möglich ist, hat er unverzüglich und 
unaufgefordert den erforderlichen Fahrausweis zu lösen. 

 
(6) Ein Reisender, der keinen Fahrausweis besitzt oder den Verpflichtungen nach 

Absatz 3 nicht nachkommt, kann von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden. 
Die Pflicht zur Zahlung eines erhöhten Fahrpreises nach § 9 bleibt unberührt. 

 
 
§ 7 Betreten der Bahnsteige 

Der Tarif kann bestimmen, dass Bahnsteige nur mit gültigem Fahrausweis 
oder Bahnsteigkarte betreten werden dürfen. 

 
 
§ 8 Fahrpreise 
(1) Die Fahrpreise enthält der Tarif. Er ist an besetzten Bahnhöfen und 

Auskunftsstellen zur Einsicht bereitzuhalten. 
 
(2) Sind Fahrpreise unrichtig erhoben worden, ist der Unterschiedsbetrag 

nachzuzahlen oder zu erstatten. Der Anspruch auf Nachzahlung oder 
Erstattung erlischt, wenn er nicht binnen eines Jahres nach Ablauf der 
Geltungsdauer des Fahrausweises geltend gemacht wird. 
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§ 9 Erhöhter Fahrpreis 
(1) Der Reisende ist zur Zahlung eines erhöhten Fahrpreises verpflichtet, wenn er 

a.) bei Antritt der Reise nicht mit einem gültigen Fahrausweis versehen ist, 
b.) sich einen gültigen Fahrausweis beschafft hat, ihn jedoch bei einer Prüfung 

der Fahrausweise nicht vorzeigen kann, 
c.) einer Verpflichtung nach § 6 Abs. 4 Buchstabe a, b oder d  nicht 

nachkommt. 
d.) den Fahrausweis auf Verlangen nicht zur Prüfung vorzeigt oder 

aushändigt. 
 
(2) Der erhöhte Fahrpreis nach Absatz 1 beträgt das Doppelte des gewöhnlichen 

Fahrpreises für die vom Reisenden zurückgelegte Strecke, aber mindestens 
vierzig Euro (40 €) zuzüglich eines Bearbeitungsentgeltes von drei Euro (3 €). 
Der erhöhte Fahrpreis kann für die ganze vom Zug zurückgelegte Strecke 
berechnet werden, wenn der Reisende nicht glaubhaft macht, dass er eine 
kürzere Strecke durchfahren hat. 

 
(3) Der erhöhte Fahrpreis ermäßigt sich im Falle des Absatzes 1 Buchstabe b auf 

sieben Euro (7 €) zuzüglich eines Bearbeitungsentgeltes von drei Euro (3 €), 
wenn der Reisende innerhalb einer Woche ab dem Feststellungstag bei einem 
Bahnhof der befördernden Eisenbahn nachweist, dass er im Zeitpunkt der 
Feststellung Inhaber eines gültigen Fahrausweises war. 

 
(4) Wer sich der Verpflichtung nach § 9 Abs. 3 Buchstabe c entzieht, hat sieben 

Euro (7 €) zuzüglich eines Bearbeitungsentgeltes von drei Euro (3 €) zu 
zahlen. 

 
(5) Der Tarif kann Fälle vorsehen, in denen von der Zahlung des nach den 

Absätzen 2 bis 4 zu entrichtenden Betrages ganz oder teilweise abgesehen 
werden kann. 

 
(6) Bei der Verwendung von ungültigen Zeitkarten bleiben weitergehende 

Ansprüche des Unternehmens unberührt. 
 
(7) Dem Fahrgast wird das Recht eingeräumt, in begründeten Fällen des § 9 Abs. 

1, im Verwaltungssitz des Verkehrsunternehmens schriftlich Widerspruch 
einzulegen. Im Falle des Widerspruchsverfahrens durch den Fahrgast entsteht 
eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 8 Euro (8 €). 

 
Das Widerspruchsverfahren hat bezüglich der Fälligkeit zur Zahlung des 
erhöhten Beförderungsentgeltes keine aufschiebende Wirkung.  

 
§ 10 Unterbringung der Reisenden  
(1) Der Reisende hat Anspruch auf Beförderung in der Klasse, auf die sein 

Fahrausweis lautet. Ein Anspruch auf einen Sitzplatz oder auf Unterbringung 
in der 1. Klasse bei Platzmangel in der 2. Klasse besteht nicht. Der Tarif kann 
Ausnahmen zulassen. Das Eisenbahnpersonal ist berechtigt, den Reisenden 
Platz anzuweisen. Auf Verlangen der Reisenden ist es verpflichtet, für deren 
Unterbringung zu sorgen. 
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(2) Der Reisende hat keinen Anspruch auf Entschädigung, wenn er keinen 
Sitzplatz findet und ihm keiner angewiesen werden kann.  

 
 
§ 11 Verhalten der Fahrgäste 
(1) Fahrgäste haben sich bei Benutzung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge so 

zu verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Betriebes, ihre eigene 
Sicherheit und die Rücksicht auf andere Personen gebieten. Anweisungen des 
Betriebspersonals sind zu folgen. 

 
(2) Fahrgästen ist insbesondere untersagt, 

1. sich mit dem Fahrzeugführer während der Fahrt zu unterhalten, 
2. die Türen während der Fahrt eigenmächtig zu öffnen, 
3. Gegenstände aus den Fahrzeugen zu werfen oder hinausragen zu lassen, 
4. während der Fahrt auf- oder abzuspringen, 
5. ein als besetzt bezeichnetes Fahrzeug zu betreten, 
6. die Benutzbarkeit der Betriebseinrichtungen, der Durchgänge und der Ein- 

und Ausstiege durch sperrige Gegenstände zu beeinträchtigen, 
7. in nicht hierfür besonders gekennzeichneten Fahrzeugen zu rauchen, 
8. Tonwiedergabegeräte oder Tonfunkempfänger zu benutzen. 

 
(3) Die Fahrgäste dürfen die Fahrzeuge nur an den Haltestellen betreten und 

verlassen; Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Betriebspersonals. 
Soweit besonders gekennzeichnete Eingänge oder Ausgänge vorhanden sind, 
sind diese beim Betreten oder Verlassen der Fahrzeuge zu benutzen. Es ist 
zügig ein- und auszusteigen sowie in das Wageninnere aufzurücken, Wird die 
bevorstehende Abfahrt angekündigt oder schließt sich eine Tür, darf das 
Fahrzeug nicht mehr betreten oder verlassen werden. Jeder Fahrgast ist 
verpflichtet, sich im Fahrzeug stets einen festen Halt zu verschaffen. 

 
(4) Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt den Begleitern. Sie haben 

insbesondere dafür zu sorgen, dass Kinder nicht auf den Sitzplätzen knien 
oder stehen und nach Maßgabe der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften 
Sicherheitsgurte angelegt haben oder in einer Rückhalteeinrichtung für Kinder 
gesichert sind. 

 
(5) Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden Pflichten nach den 

Absätzen 1 bis 4, so kann er von der Beförderung ausgeschlossen werden. 
 
(6) Bei Verunreinigungen von Fahrzeugen oder Betriebsanlagen werden vom 

Unternehmer festgesetzte Reinigungskosten erhoben; weitergehende 
Ansprüche bleiben unberührt. 

 
(7) Beschwerden sind – außer in den Fällen des § 6 Bs. 7 und des § 7 Abs. 3 – 

nicht an das Fahr-, sondern an das Aufsichtspersonal zu richten. Soweit die 
Beschwerden nicht durch das Aufsichtspersonal erledigt werden können, sind 
sie unter Angabe von Datum, Uhrzeit, Wagen- und Linienbezeichnung sowie 
möglichst unter Beifügung des Fahrausweises an die Verwaltung des 
Unternehmens zu richten. 
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(8) Rauchverbot: 
In den Zügen der DWE ist das Rauchen nicht gestattet. 
 

(9) Verhalten bei außerplanmäßigem Halt: 
Bei einem außerplanmäßigen Halt dürfen die Reisenden nur mit Zustimmung 
des Zugbegleitpersonals aussteigen. Sie müssen sich sofort von den Gleisen 
entfernen. 
 

(10) Mitnahme von Handgepäck und Tieren: 
1. Der Reisende darf leicht tragbare Gegenstände (Handgepäck) 

unentgeltlich in die Personenwagen mitnehmen. Dem Reisenden steht für 
sein Handgepäck nur der Raum über und unter seinem Sitzplatz zur 
Verfügung. Reisende, denen kein Sitzplatz angewiesen werden kann, 
haben wegen der Unterbringung ihres Handgepäcks die Anordnungen des 
Eisenbahnpersonals zu befolgen. 

 
2. Der Tarif bestimmt, 

a.) unter welchen Bedingungen andere Gegenstände, die eine Person 
tragen kann (Traglasten), in Personenwagen mitgenommen oder in 
Gepäckwagen ohne Frachtzahlung untergebracht werden dürfen; 

b.) welches Handgepäck in Personenwagen nicht mitgeführt werden darf; 
c.) unter welchen Bedingungen lebende Tiere in Personenwagen 

mitgenommen werden dürfen. 
 
(11) Verspätung oder Ausfall von Zügen: 

Verspätung oder Ausfall eines Zuges begründen keinen Anspruch auf 
Entschädigung. Die Eisenbahn hat jedoch bei Ausfall oder verhinderter 
Weiterfahrt eines Zuges, soweit möglich, für die Weiterbeförderung der 
Reisenden zu sorgen. 
 

(12) Wer missbräuchlich die Notbremse oder andere Sicherungseinrichtungen 
betätigt, hat – unbeschadet einer Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren 
und weitergehender zivilrechtlicher Ansprüche – einen Betrag von 15 € zu 
zahlen. 

 
(13) Zuweisen von Wagen und Plätzen: 

1. Das Betriebspersonal kann Fahrgäste auf bestimmte Wagen verweisen, 
wenn dies aus betrieblichen Gründen oder zur Erfüllung der 
Beförderungspflicht notwendig ist. 

2. Das Betriebspersonal ist berechtigt, Fahrgästen Plätze zuzuweisen, 
Anspruch auf einen Sitzplatz besteht nicht. Sitzplätze sind für 
Schwerbehinderte, in der Gehfähigkeit Beeinträchtigte, ältere oder 
gebrechliche Personen, werdende Mütter und für Fahrgäste mit kleinen 
Kindern freigegeben. 

 
 
§ 12 Zahlungsmittel 
(1) Das Fahrgeld soll abgezählt bereitgehalten werden. Das Fahrpersonal ist nicht 

verpflichtet, Geldbeträge über 10 € zu wechseln und 1-Cent-, 2- Cent-Münzen 
im Betrag von mehr als 10 Cent sowie erheblich beschädigte Geldscheine und 
Münzen anzunehmen.  



  

Seite 7 von 10 

 
(2) Soweit das Fahrpersonal Geldbeträge über 10 € nicht wechseln kann, ist dem 

Fahrgast eine Quittung über den zurückbehaltenen Betrag auszustellen. Es ist 
Sache des Fahrgastes, das Wechselgeld unter Vorlage der Quittung bei der 
Verwaltung des Unternehmens abzuholen. Ist der Fahrgast mit dieser 
Regelung nicht einverstanden, hat er die Fahrt abzubrechen. 

 
(3) Beanstandungen des Wechselgeldes oder der vom Fahrpersonal 

ausgestellten Quittung müssen sofort vorgebracht werden. 
 
§ 13 Ungültige Fahrausweise 
(1) Fahrausweise, die entgegen den Vorschriften der Beförderungsbedingungen 

oder des Beförderungstarifs benutzt werden, sind ungültig und werden 
eingezogen; dies gilt auch für Fahrausweise, die 
1. nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt sind und trotz Aufforderung nicht sofort 

ausgefüllt werden. 
2. nicht mit aufgeklebter Wertmarke versehen sind, 
3. zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschädigt, stark beschmutzt oder 

unleserlich sind, so dass sie nicht mehr geprüft werden können. 
4. eigenmächtig geändert sind, 
5. von Nichtberechtigten benutzt werden, 
6. zu anderen als den zulässigen Fahrten benutzt werden, 
7. wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen verfallen sind, 
8. ohne das erforderliche Lichtbild benutzt werden. 
Fahrgeld wird nicht erstattet. 
 

(2) Ein Fahrausweis, der nur in Verbindung mit einem Antrag oder einem im 
Beförderungstarif vorgesehenen Personenausweis zur Beförderung berechtigt 
ist, gilt als ungültig und kann eingezogen werden, wenn der Antrag oder 
Personenausweis auf Verlangen nicht vorgezeigt wird. 

 
 
§ 14 Fahrpreiserstattung 
(1) Hat ein Reisender den Fahrausweis nicht zur Fahrt benutzt, so kann er den 

Fahrpreis zurückverlangen. Beweispflichtig für die Nichtbenutzung des 
Fahrausweises ist der Fahrgast. Ist der Fahrausweis nur auf einer Teilstrecke 
benutzt worden, so wird der Unterschied zwischen dem gezahlten Fahrpreis 
und dem gewöhnlichen Fahrpreis für die zurückgelegte Strecke auf Antrag 
gegen Vorlage des Fahrausweises erstattet. Beweispflichtig für die nur 
teilweise Benutzung des Fahrausweises ist der Fahrgast. 

 
(2) Der Tarif bestimmt, bei welchen ermäßigten Fahrausweisen der Fahrpreis 

erstattet wird. 
 
 
(3) Hat der Reisende den Fahrausweis zur Aufgabe von Reisegepäck benutzt, so 

kann er den Fahrpreis nur dann zurückverlangen, wenn er das Gepäck auf 
dem Versandbahnhof zurückgenommen hat. 

(4) Von dem zu erstattenden Betrag wird das tarifmäßige Entgelt für die 
Bearbeitung des Erstattungsantrags abgezogen. Der Tarif bestimmt auch, in 
welchen Fällen der Abzug unterbleibt. 
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(5) Der Fahrpreis für verlorene Fahrausweise wird nicht erstattet. 
 
(6) Der Tarif kann von den vorstehenden Bestimmungen Abweichungen 

vorsehen, die jedoch für die Reisenden nicht ungünstiger sein dürfen. 
 
(7) Alle Ansprüche auf Fahrpreiserstattung nach dieser Vorschrift erlöschen, wenn 

sie nicht binnen sechs Monaten nach Ablauf der Geltungsdauer des 
Fahrausweises bei der Eisenbahn geltend gemacht werden. 

 
(8) Wird eine Zeitkarte nicht oder nur teilweise benutzt, so wird das 

Beförderungsentgelt für die Zeitkarte unter Anrechnung des 
Beförderungsentgelts für die durchgeführten Einzelfahrten auf Antrag gegen 
Vorlage des Fahrausweises erstattet. Für die Feststellung des Zeitpunktes, bis 
zu dem Einzelfahrten – je Tag zwei Fahrten – als durchgeführt gelten, ist der 
Tag der Rückgabe oder Hinterlegung der Zeitkarte oder das Datum des 
Poststempels der Übersendung der Zeitkarte mit der Post maßgeblich. Ein 
früherer Zeitpunkt kann nur berücksichtigt werden, wenn die Bescheinigung 
eines Arztes, eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse über Krankheit, 
Unfall oder Tod des Fahrgastes vorgelegt wird. Bei der Anrechnung des 
Beförderungsentgelts für die durchgeführten Einzelfahrten wird eine 
Ermäßigung nur bei Vorliegen der hierfür erforderlichen Voraussetzungen, im 
Übrigen das Beförderungsentgelt für einfache Fahrt zugrunde gelegt. 

 
(9) Anträge nach den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich, spätestens innerhalb 

einer Woche nach Ablauf der Gültigkeit des Fahrausweises bei der Verwaltung 
des Unternehmens zu stellen. 

 
(10) Von dem zu erstattenden Betrag wird ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 3 € 

sowie eine etwaige Überweisungsgebühr abgezogen. Das 
Bearbeitungsentgelt und eine etwaige Überweisungsgebühr werden nicht 
abgezogen, wenn die Erstattung auf Grund von Umständen beantragt wird, 
die der Unternehmer zu vertreten hat. Bei Ausschluss von der Beförderung 
besteht, ausgenommen § 5, kein Anspruch auf Erstattung des entrichteten 
Entgelts. 

 
 
§ 15 Meinungsverschiedenheiten 
Meinungsverschiedenheiten unter Reisenden oder zwischen Reisenden und dem 
Eisenbahnpersonal entscheidet vorläufig auf Bahnhöfen der aufsichtsführende 
Bedienstete, in den Zügen der Zugführer. 
 
 

III. Beförderung von Reisegepäck 
§ 16 Beförderung von Sachen 
 
(1) Ein Anspruch auf Beförderung von Sachen besteht nicht. Handgepäck und 

sonstige Sachen werden bei gleichzeitiger Mitfahrt des Fahrgastes und nur 
dann befördert, wenn dadurch die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht 
gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt werden können. 
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(2) Von der Beförderung sind gefährliche Stoffe und gefährliche Gegenstände 

ausgeschlossen, insbesondere 
 

1. explosionsfähige, leicht entzündliche, radioaktive, übelriechende oder 
ätzende Stoffe, 

2. unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch die Fahrgäste verletzt 
werden können, 

3. Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung hinausragen. 
 
(3) Die Pflicht zur Beförderung von Kleinkindern in Kinderwagen richtet sich nach 

den Vorschriften des § 2 Satz 1. Nach Möglichkeit soll das Betriebspersonal 
dafür sorgen, dass Fahrgäste mit Kind im Kinderwagen nicht zurückgewiesen 
werden. Die Entscheidung über die Mitnahme liegt beim Betriebspersonal. 
Reisegepäck, Krankenfahrstühle, Kinderwagen und Fahrräder werden 
unentgeltlich befördert. Das Reisegepäck  darf pro Fahrgast nicht größer sein 
als in den Abmessungen 0,80 m x 0,60 m x 0,40 m und einem Gewicht von 10 
kg. Fahrräder werden in den dafür vorgesehenen Wagen bzw. an den 
vorgesehenen Stellen befördert. 

 
(4) Der Fahrgast hat mitgeführte Sachen so unterzubringen und zu 

beaufsichtigen, dass die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht 
gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt werden können. 

 
(5) Das Betriebspersonal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen zur Beförderung 

zugelassen werden und an welcher Stelle sie unterzubringen sind. 
 
(6) Kraftfahrzeuge und Anhänger werden nicht befördert. 
 
(7) Die Aufgabe und Abfertigung von Reisegepäck, Krankenfahrstühlen, 

Kinderwagen und Fahrrädern erfolgt direkt am Bahnsteig beim Zug. Nehmen 
Aufgabe und Abfertigung eine höhere Zeit in Anspruch als das übliche 
Zusteigen und Aussteigen, so hat der Reisende sich rechtzeitig auf dem 
Bahnsteig bereitzuhalten. 

 
(8) Eine Aufbewahrung von Gepäckstücken erfolgt auf den Haltepunkten der 

DWE und auf dem Bahnhof Oranienbaum und Wörlitz nicht. Auf dem Bahnhof 
Dessau ist dies nach den Bestimmungen der DB AG möglich. Eine 
Beförderung von lebenden Tieren im Sinne der Anlage zur 
Eisenbahnverkehrsordnung (EVO) erfolgt nicht. 

 
 
 
§ 17 Beförderung von Tieren 
(1) Auf die Beförderung von Tieren ist § 16 Abs. 1, 4 u. 5 anzuwenden. 
 
(2) Hunde werden nur unter Aufsicht einer hierzu geeigneten Person befördert. 

Hunde, die Mitreisende gefährden können, müssen einen Maulkorb tragen 
und angeleint sein. 
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(3) Blindenführhunde, die einen Blinden begleiten, sind zur Beförderung stets 
zugelassen. 

 
(4) Sonstige Tiere dürfen nur in geeigneten Behältern mitgenommen werden. 
 
(5) Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden. 
 
(6) Die Beförderung von Tieren ist unentgeltlich. 
 
 
§ 18 Fundsachen 
Fundsachen sind gemäß § 978 BGB unverzüglich dem Betriebspersonal abzuliefern. 
Eine Fundsache wird an den Verlierer durch das Fundbüro des Unternehmens gegen 
Zahlung eines Entgelts für die Aufbewahrung zurückgegeben. Sofortige Rückgabe 
an den Verlierer durch das Betriebspersonal ist zulässig, wenn er sich einwandfrei 
als Verlierer ausweisen kann. Der Verlierer hat den Empfang der Sache schriftlich zu 
bestätigen. 
 
 
§ 19 Haftung 
Der Eisenbahnunternehmer haftet für die Tötung oder Verletzung eines Fahrgastes 
und für Schäden an Sachen, die der Fahrgast an sich trägt oder mit sich führt, nach 
den allgemein geltenden Bestimmungen.  Für Sachschäden haftet der Unternehmer 
gegenüber jeder beförderten Person nur bis zum Höchstbetrag von 1.250 €; die 
Begrenzung der Haftung gilt nicht, wenn die Sachschäden auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zurückzuführen sind 
 
 
§ 20 Verjährung 
(1) Ansprüche aus dem Beförderungsvertrag verjähren nach 2 Jahren. Die 

Verjährung beginnt mit der Entstehung des Anspruchs. 
 
(2) Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften. 
 
 
§ 21 Ausschluss von Ersatzansprüchen 
Abweichungen von Fahrplänen durch Verkehrsbehinderungen, Betriebsstörungen 
oder –unterbrechungen sowie Platzmangel begründen keine Ersatzansprüche; 
insoweit wird auch keine Gewähr für das Einhalten von Anschlüssen übernommen. 
 
 
§ 22 Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Beförderungsvertrag 
ergeben, ist Dessau-Roßlau als Sitz des Eisenbahnunternehmens. 
 
 
Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen treten ab d em 01.06 2011 in Kraft. 


